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ausgezogene Völkchen einzufangen und nach dem Rechten
zu ſehen . Mittwoch und Samstag abend von 6 Uhr ab
werden die aufgeſtellten Weiſel auf Eiablage nachgeſehen ,
neue Jungmütter aufgeſtellt und die begatteten Köni⸗
ginnen mit nach Hauſe genommen . Hier auf einſamer
Waldeshöhe treffen ſich in dieſen Stunden ernſte Züchter
zur Zwieſprache und Arbeit . Das verbindet beſſer , denn
alle Vorträge . Gemeinſame Freuden und auch gemein⸗
ſame Enttäuſchungen teilend .

Raſſe⸗ oder Wahlzucht ohne Drohnenzucht iſt nicht
denkbar . Drohnenzucht ohne Belegſtelle hei den heutigen
Eigenſchaften unſerer Bienenvölker unmöglich . Erſt wenn
alle Bienenvölker Hüngler geworden ſind , iſt die Beleg⸗
ſtelle entbehrlich . Bis dahin iſt der Weg noch weit .

Anmerkung : Alb . Straub , Engen , liefert fer⸗
tigen , vorzüglich geeigneten Honigfutterteig . Sch .

Die Bienenzucht in der Rechtſprechung .
Dr . A. Schüßler in Heidelberg .

Die wenigſten Imker ſind ſich darüber klar , wie ſehr
ihr Wohl und Wehe von wirtſchafts⸗ und rechtspolitiſchen
Fragen abhängt , wie ſchon eine erfolgreiche Löſung dieſer
Fragen unentbehrliche Vorbedingung für eine gedeihliche

Bienenzucht iſt . Die meiſten Bienenzüchter halten eine
Beſchäftigung mit dieſen imkerpolitiſchen Fragen für

überflüſſig , ſie bewirtſchaften mit mehr oder weniger Ge⸗
ſchick und Erfolg ihre Bienenvölker , ſtreiten allenfalls in
einer Imkerverſammlung über die beſte Bienenwohnung
einmal mit und laſſen im übrigen den lieben Gott einen
guten Mann ſein . — Bis allerdings dann eines ſchönen
Tages der Nachbar oder die Polizei es nicht mehr dulden
wollen , daß ſich die Bienen im Nachbargarten oder auf
der Straße ergötzen , oder bis man von irgend jemand
ſonſt vor den Kadi zitiert wird , um dort für irgend einen

Schaden , den die Bienlein angerichtet haben ſollen , ver⸗
antwortlich gemacht zu werden . Dann läuft man zeternd
zu ſeinen Imkerfreunden oder zum Verein und ſchimpft ,
daß die andern der eigenen mißlichen Lage kein richtiges
Verſtändnis entgegenbringen , — wenn ſie genau ſo ſind ,
wie man das vorher ſelbſt war .
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Deshalb ſollte in dieſer Richtung beizeiten für die
Weckung des Intereſſes der Imker für imkerpolitiſcheFragen geſorgt werden . Wenn man dieſem Verlangen
einerſeits auf dem Gebiet der Haftpflichtverſicherung auch
einigermaßen nachgekommen iſt , ſo liegt im übrigen der
Erfolg der imkerpolitiſchen Beſtrebungen noch ſehr im
Argen . Warum ? Weil eben der Durchſchnittsimker ſichum ſeine rechtliche Stellung als Imter nichts kümmert ,
weil ihm die materielle Bewirtſchaftung ſeiner Bienen
durch den ſichtbaren Erfolg näher liegt , als ein beharr⸗
liches , eventuell erfolgloſes Eintreten für die nicht un⸗
mittelbar materiellen imkerpolitiſchen Forderungen .

Dieſe Forderungen bewegen ſich auf den verſchieden⸗
ſten Gebieten : teils handelt es ſich um die Bienen
ſelbſt , um den Schutz vor dem Nachbarn oder um den
Schutz vor Krankheit , teils auch um die Bienen⸗
produkte , um den Honig , der gegen Fälſchungen uſw .
geſchützt werden ſoll .

Da weder im Reich , noch in den einzelnen Ländern
ein beſonderes Bienengeſetz oder ähnliches beſteht , richtet
ſich der Schutz für und gegen die Bienen nach den allge⸗
meinen geſetzlichen Beſtimmungen . Dieſe können be⸗
greiflicherweiſe aber nicht ſo umfaſſend und treffend ſein ,
daß keinerlei Zweifel über die Rechtsverhältniſſe der Im⸗ker und der Bienen beſtehen bleiben . Dieſe Zweifel zu
beſeitigen , iſt und war von vornherein die Aufgabe der
Rechtſprechung , die aus dieſem Grund für den Erfolg
jener imkerpolitiſchen Forderungen von nicht zu unter⸗
ſchätzender Bedeutung iſt . —

Heute ſoll zunächſt nur auf die Stellungnahme der
Rechtſprechung zu den wichtigſten na ch barrechtli⸗
chen Fragen eingegangen werden ; die anderen Gebiete ,wie Haftpflichtverſicherung , Seuchenſchutz , Steuerſchutz ,
Honigſchutz gegen Fälſchungen und Einfuhr bleiben für
ſpäter vorbehalten .

Die wichtigſte , immer und immer wieder aufgewor⸗
fene Frage iſt hier die : Kann der Nachbar verlangen,
daß der Imker ſeinen Bienenſtand entfernen oder wenig⸗ſtens Vorkehrungen treffen muß , die ein Hinüberfliegender Bienen auf das nachbarliche Grundſtück verhindern ,
oder muß er ſich das Eindringen der Bienen cuf ſein
Grundſtück und die mögliche Verletzung durch Bienen⸗
ſtiche oder andern Schaden gefallen laſſen ?
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Grundſätzlich iſt jeder Eigentümer eines Grundſtücks

berechtigt , auf dieſem und mit dieſem zu machen , was er

will ; er kann auch grundſätzlich jede Einwirkung eines

andern auf ſein Eigentum verbieten . Dieſer Grundſatz

kann jedoch natürlicherweiſe nicht ſtarr durchgeführt wer⸗

den , da ſchon allein das gewöhnliche tägliche Leben und

noch mehr die wirtſchaftliche und gewerbliche Tättgkeit

einen nicht zu verhindernden Einfluß auf fremdes Eigen⸗

tum mit ſich bringen ; der Grundſatz muß alſo Ausnahmen .
erleiden , das Eigentumsrecht des Einzelnen muß be⸗

ſchränkt werden . Eine derartige Beſchränkung des Eigen⸗

tums iſt geſetzlich vorgeſehen : der Eigentümer eines

Grundſtücks kann nämlich eine Reihe von Einwirkungen ,

die von einem andern Grundſtück ausgehen , nicht ver⸗

bieten , wenn das Grundſtück in ſeiner Benutzung nicht

oder nur unweſentlich beeinträchtigt wird , oder wenn die

Einwirkung ortsüblich iſt . Somit iſt die obige Frage in

erſter Linie davon abhängig , ob die Bienen auch zu dieſen

derart geſchützten „ Einwirkungen “ zu zählen ſind . Das

Geſetz ſelbſt ſagt darüber nichts , trotzdem doch ſoviel da⸗

von abhängt : denn falls die Bienen nicht zu dieſen be⸗

ſonderen „ Einrichtungen “ gehören , kann jeder Nachbar

ſich das Hinüberfliegen der Bienen auf ſein Grundſtück

ſchlechtweg verbieten , die Bienenzucht wäre dadurch un⸗

möglich gemacht ; gehören aber die Bienen zu dieſen „Ein⸗
wirkungen “ , ſo muß ſich der Nachbar das Hinüberfliegen

der Bienen unter den angeführten Vorausſetzungen ge⸗

fallen laſſen .

Das Geſetz zählt von dieſen Einwirkungen nur einige

auf , wie Gas , Dampf , Rauch , Ruß , Wärme , Geräuſch , Er⸗

ſchütterungen und will durch die zweifelhafte Formel
„ und ähnliche Einwirkungen “ die Sammlung der übrigen
Fälle der Rechtſprechung überlaſſen .

Mehrfach haben nun Gerichtshöfe feſtgeſtellt , daß auch
der Bienenflug eine „ ähnliche Einwirkung “ darſtellt , al⸗

len voran das Reichsgericht durch das Urteil des

3. Zivilſenats vom 23. Sept . 1884 . Dort wird etwa fol⸗

gendes ausgeführt : Der Bienenhalter , der ſeine Bienen

frei fliegen läßt , macht ſich hierdurch für den Gebrauch,
den die Bienen von der ihnen gegebenen Freiheit machen ,

in gleicher Weiſe verantwortlich , wie derjenige , welcher

auf ſeinem Grundſtück Rauch aufſteigen läßt , der durch

den Luftzug in ein fremdes Grundſtück eindringt und ſo

eine dem Eigentumsrecht widerſprechende Einwirkung
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auf dieſes fremde Grundſtück mit ſich bringt ; in beidenFällen hängt zwar dieſe Einwirkung nicht unmittelbarmit einer Handlung des Bienenhalters bezw . desjenigen ,der den Rauch aufſteigen läßt , zuſammen , beide müſſenaber die Folgen ihrer Handlungsweiſe vorausſehen unddeshalb verantworten . — Somit iſt aiſo das Eindringender Bienen entſprechend dem Eindringen von Rauch zubehandeln . Auf den Standpunkt dieſer ja ſchon aus demJahre 1884 ſtammenden Entſcheidung ſcheint ſich — wieaus einer Bemerkung in den ſogen . Motiven , d. h. Ge⸗
ſetzesbegründungen hervorgeht — auch das neue bürger⸗liche Recht zu ſtellen .

In ähnlicher Weiſe wurde die Streitfrage vom
Oberlandesgericht Stuttgart durch das Ur⸗teil des 2. Zivilſenats vom 21. März 1912 entſchieden .Dort heißt es , daß der entſcheidendſte Grund der Ein⸗
gliederung der Bienen in die Reihe der „ bevorrechteten “
Einwirkungen auf die Abſicht des Geſetzgebers zu legenſei . Die Bienenzucht bringe Einwirkungen auf Nachbar⸗grundſtücke in weitem Umfang mit ſich , ſodaß die Bienen⸗
zucht unmöglich gemacht würde , wenn man die Bienen
nicht in der gleichen Weiſe bevorrechten würde , wie esbei Ruß , Rauch uſw . geſchehen iſt . Wegen der Beden⸗
tung der Bienen 1. als Vermittler der Pflanzenbefruch⸗
tung für die Landwirtſchaft allgemein , 2. als ſelbſtändiger
landwirtſchaftlicher Erwerbszweig und 3. bei der Wich⸗tigkeit des Honigs als hygieniſches Nahrungsmittel kannaber die Unmöglichkeit , Bienenzucht zu treiben , vom Ge⸗
ſetze nicht gewollt ſein . — Schon im Jahre 1888 ergingvom gleichen Gericht durch den 2. Senat am 6. Dezembereine Entſcheidung , in welcher nachdrücklichſt hervorgehoben
wird , daß kein Unterſchied darin zu ſehen iſt , ob unbe⸗
lebte Gegenſtände oder aber Tiere in das Grundſtück des
Nachbarn eindringen .

Somit iſt die Streitfrage einwandfrei dahin zu be⸗
antworten , daß das Eindringen der Vienen eine dem
Eindringen von Rauch , Ruß , Geräuſch uſw . ähnliche unddementſprechend rechtlich gleich zu behandelnde Einwir⸗kung im Sinne des Geſetzes iſt . Daher kann der Eigen⸗tümer — wie ſchon kurz erwähnt — das Hinüberfliegender Bienen nur in beſchränktem Maß verbieten , nämlichdann , wenn 1. dadurch eine weſentliche Beeinträchtigung
ſeines Grundſtückes entſteht , oder 2. wenn das Aufſtellenvon Bienenſtänden nicht ortsüblich iſt .
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Im erſten Fall muß der Imter beweiſen , daß das

Wohnen oder die ſonſtige Benutzung des nachbarlichen
Grundſtücks nicht unangenehmer und der Wert desſelben
dadurch nicht herabgemindert wird . — In vielen Fällen
kann er das in Anbetracht der unangenehmen Lage , in
die das übermäßige Eindringen von Bienen den Nicht⸗
imker bringt , überhaupt nicht beweiſen ; Voraus⸗

ſetzung für den Erfolg des Nachbarn wird dann natürlich
üimmer ſein , daß nicht nur einzelne , ſondern eine ganze
Menge von Bienen eindringen und dieſe nicht nur vor⸗
übergehend . Im zweiten Fall muß der Imker nachwei⸗
ſen , daß das Aufſtellen von Bienenſtänden ortsüblich iſt ,
d. h. von den meiſten Nachbarn unter den gleichen Ver⸗

hältniſſen geduldet wird .

Gelingt dem Imker keiner von dieſen Beweiſen , ſo
kann der Nachbar alſo die „ Einwirkung “ , d. h. das Hin⸗
überfliegen der Bienen verbieten ; das geht natürlicher⸗
weiſe aber nicht anders , als daß der Imker veranlaßt
wird , irgendwelche Vorrichtungen zu treffen , die das Hin⸗
überfliegen der Bienen in ungewöhnlicher und ſtören⸗
der Weiſe verhindern —keinesfalls aber kann der Nach⸗
bar in erſter Linie die Entfernung des Bienenſtandes
verlangen ; dieſe Maßregel wird nur dann zuläſſig , wenn
die Vorkehrungen zum Schutze des nachbarlichen Grund⸗
ſtücks ungenügend ſind , ein Fall , der ohne Mitwirkung
des Nachbarn (3. B. durch einen Konditoreibetrieb o. ä. )

ſo gut wie unmöglich iſt .

Im Anſchluß daran möge erwähnt werden , daß auch
der Polizei ein ähnliches Vervietungsrecht zugebilligt
wird , wie eine Entſcheidung des preußiſchen Oberverwal⸗
tungsgerichts vom 8. Januar 1904 auseinanderſetzt ; denn

„ das Ausſchwärmen der Bienen , wobei ſie zum Stechen
der Menſchen , die ſich ihnen nähern , beſonders geneigt
ſind “ , kann dem Publikum oder einzelnen Perſonen eine

Gefahr bringen ! Das ſchweizeriſche Recht hat derart
kluge Auseinanderſetzungen durch die einfache geſetzliche
Beſtimmung umgangen , daß Bienenſtände nur in einem
Abſtand von 5 Meter von einer Straße oder einem öf⸗

fentlichen Platz aufgeſtellt werden dürfen !

ene.
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